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trag gar nicht unterzeichnet hat. Andererseits

kann einEhegatte, derdenMietvertrag
alleine unterzeichnethat,diesennichtalleine

kündigen. Der Partner muss immer
zustimmen Art. 266m OR).

Zu klären bleibt die Frage, wie die Situation

formaljuristisch betrachtet werden
muss, wenn ein Mieter zwar alleine klagt,
aber im RahmendesVerfahrens behauptet,
er tue dies auch für die andere Partei. Die
entsprechendeVollmachtdazukanneraber
erst nach dem Ablauf der Klagefrist vorlegen.

DasBundesgericht hat zu dieser
Konstellation in einem Entscheid aus dem Jahre

2002 BGE 4C.236/2002) festgehalten, dass
einer Person, dieohneVollmacht im Namen
einer anderen Person klagt, eine Nachfrist
anzusetzen ist, damit die behauptete
Vertretungsbefugnis mit einerentsprechenden
Erklärung der bevollmächtigten Person
belegt werden kann. Eine nachträgliche
Zustimmungserklärung reicht demnachaus.

Separate Zustellung
DienotwendigeStreitgenossenschaft findet
imMietrecht aber nichtnur bei der Anfechtung

einer Mietzinserhöhung und bei
Kündigungen, sondern auch für alle anderen
VerfahrenAnwendung, namentlich Anfechtung

des Anfangsmietzinses,
Mietzinsherabsetzungsbegehren, Klagen um
Mängelbeseitigungen usw. Das gemeinsame
Handeln beziehungsweise das Handeln
gegenüber allen Mietern istdarüber hinaus
auch ausserhalb eines Gerichtsverfahrens
zwingend notwendig. So kann ein Mitmieter

gegen den Willen des anderen Mitmieters

keine Kündigung des Mietvertrages
erklären oder eine Mietzinsherabsetzung
beantragen.Dementsprechend istdem
Vermieter zu raten, bei Kündigungen und
anderen Erklärungen seitens von Mietern als
Erstes immer zu prüfen, ob alle Personen,
die den Mietvertrag unterzeichnet haben,

Bei der «Streitgenossenschaft» handeltes
sich nicht um eine Genossenschaft, in der
besondersviel gestritten wird, sondernum
ein prozessuales Formerfordernis, das
vorsieht, dass in gewissen Fällenverschiedene
Personen gerichtlich nurzusammen klagen
beziehungsweise eingeklagtwerden
können. Der nachfolgende Beitragbeleuchtet
verschiedene Fälle, in denen einesolche
Streitgenossenschaft zwingend notwendig
oder freiwillig möglich ist.

InBezug aufdie hieraufgeworfenen Fragen
brachte die seit 1. Januar 2011 gültige neue
Zivilprozessordnung ZPO)keine Neuerungen

mit sich. Wie sämtliche bisherigen
kantonalen Zivilprozessordnungen
unterscheidet auch die neue ZPO zwischen
notwendiger und einfacher Streitgenossenschaft.

Notwendige Streitgenossenschaft

Art. 70 Abs. 1 ZPO sieht vor, dass in
Rechtsverhältnissen, an denen mehrere Personen
beteiligt sindundüberdasRechtsverhältnis
nur mit Wirkung für alle entschieden werden

kann,allebeteiligtenPersonen gemeinsam

klagen oder beklagt werden müssen.
Was imGesetzestext kompliziert formuliert
ist, bedeutet vereinfacht gesagt, dass in
einem Vertrag, den zum Beispiel zwei
Mieter zusammen abgeschlossen haben,
grundsätzlich immer beide Mieter zusammen

handeln müssen, sei dies als gemeinsame

Kläger oder indem sie gemeinsam
eingeklagt werden. Klagt in einem solchen
Fall nur ein Mieter alleine, liegt ein formeller

Fehler vor, der dazu führt, dass das
Gericht wegen fehlender «Klagelegitimation»

nicht auf das Begehren eintritt. Gleiches
gilt, wenn die Genossenschaft nur einen
Mieter stattbeideMietereinklagt.

Das Bundesgericht hielt dazu in einem
Entscheid BGE 136 III 431 ff.) fest, dass
diese formellenVoraussetzungen bereits im
Verfahren vor der Schlichtungsbehörde
erfüllt sein müssen. Das Schlichtungsverfahren

sei zwingende Sühnbehörde für das
danach einzuleitende gerichtliche Verfahren

und damit Teil des gerichtlichen
Verfahrens. Im erwähntenEntscheid hattenur
einer von zwei Mietern einem Ehepaar)
eine Mietzinserhöhung angefochten. Das
Bundesgericht wies die Anfechtung mitder
Begründungab,dassdemklagenden Mieter
die Aktivlegitimation also das Recht, eine
Klage einzuleiten) fürdie eingereichteKlage
fehle. Bei Klagen, die an Fristen gebunden
sind z.B. bei der Anfechtung einer
Mietzinserhöhung oder einer Kündigung),müssen

beide Vertragsparteien innert der
vorgesehenen Frist aktiv werden. Ein späterer
Beitritt der anderen Mietpartei in das
Verfahren ist nicht möglich. In der Regel
betragen die Klagefristen 30 Tage. Dies führt
dazu, dass der Formfehler, der meist erst
an der Schlichtungsverhandlung bemerkt
wird, nicht mehr korrigiert werden kann,
weil Schlichtungsverhandlungen inder Regel

nach dem Ablauf der Klagefrist stattfinden.

Ausnahme Familienwohnung
An dieser Stelle ist auf eine gewichtige
Ausnahme hinzuweisen. Gemäss Art. 273a Abs.
1 OR kann ein Mieter alleine klagen, wenn
es sich bei der gemieteten Sache um eine
Familienwohnung im Sinne von Art. 266m
OR handelt. Dass beide Eheleute den
Mietvertrag zusammenunterzeichnethaben, ist
unbeachtlich. Der Ehemann beziehungsweise

die Ehefrau kann demnach alleine
und auch gegen den Willen des anderen
Ehegatten eine Kündigung anfechten oder
die Erstreckung verlangen. Dies gilt selbst
dann,wennder/die Klagende den Mietver-

41

Dr. iur. Enrico Magro

Die Streitgenossenschaft



wohnen 10/2011 Recht
42

Anzeigen

Mietzinserhöhung bei erhöhtem
Mieteraufwand
Das Bundesgericht hatte in einem kürzlich
ergangenen Entscheid zur Frage Stellungzu
nehmen, ob derVermietereinem einzelnenMieter
einen Mietzinsaufschlagauferlegendarf, weil
der Mieter in der Vergangenheit einen
überdurchschnittlichen Aufwand verursacht hatte.
Im vorliegenden Fall musste der Vermieter
sich über Jahre hinweg mit meist sinnlosen
Schreiben und gerichtlichen Eingaben des
Mietersauseinandersetzen.Der Vermieterkam
zumSchluss,dass dieser Aufwand nichtallen
Mietern überbürdetwerden soll,sondernvom
Verursacher zu tragen ist. Das Bundesgericht
hielt dazu fest: «Entgegen der Ansicht der
Vorinstanz kann es nicht grundsätzlich als
missbräuchlich bezeichnet werden, wenn ein
Vermieterselektiv bei denjenigenMietern den
Mietzinserhöht, welche einensignifikant
überdurchschnittlichenAufwandverursachen, z. B.

durchErhebung offensichtlichunbegründeter
Eingaben: Diesfalls wäre nicht einzusehen,
weshalbdievoneinereinzelnen Mieterin
generierten Kosten nicht auf die Verursacherin
abgewälzt, sondern stattdessen der Gesamtheit
derMieterauferlegtwerden sollten.» Sodann
bekräftigte das Bundesgericht allerdings,dass
die Mietzinserhöhung im Verhältnis zum
verursachten Aufwand stehen muss.

das betreffende Schreiben auch
unterschrieben haben. Ist dies nicht der Fall,
kann das Schreiben die gewünschte rechtliche

Wirkung nicht entfalten. Gleiches gilt
für die Genossenschaft, die zum Beispiel
nicht allen Mietern kündigt. Bevor Schreiben

versandtwerden, istdemnach stets ein
Blickauf den Mietvertrag zuempfehlen.

Aber auch damit ist es nicht immer
getan.Art. 266n OR sieht vor, dass Kündigungen

des Vermieters sowie die Ansetzung
einer Zahlungsfrist mit Kündigungsandrohung

Art. 257dOR) demMieterundseinem
Ehegatten separat also zwei einzelne
Einschreiben!) zuzustellen sind. Dies auch für
den Fall, dass der Ehegatte den Mietvertrag
nichtunterzeichnet hat. Manchmal istdem
Vermieter aber gar nicht bekannt, ob der
Mieter nun verheiratet ist oder nicht. Vor

dem Versand von Schreiben im Sinne von
Art.266nOR ist demnach stets mittels einer
Nachfrage bei der zuständigen Einwohnerkontrolle

zuklären, ob der Mieter verheiratet

istodernicht. EineKündigungodereine
Kündigungsandrohung im Sinne von Art.
257d OR, welche die Voraussetzungen von
Art.266n verletzt, ist nichtig Art.266oOR).

EinfacheStreitgenossenschaft

Die einfache Streitgenossenschaft ermöglicht

mehreren Klägern,zusammenaktiv zu
werden, ohne dass siedieszwingend müssten.

Es handelt sichsomit um eine freiwillige

Streitgenossenschaft. Sinn und Zweck
der einfachen Streitgenossenschaft ist die
Beurteilung von Rechten und Pflichten, die
auf gleichartigen Tatsachen oder
Rechtsgründen beruhen. So könnenmehrere
Personen gemeinsam gegen einenDritten
klagen odereinDritterkannmehrerePersonen
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In Kürze

Forum Schlichtungsverfahren Miete und
Pacht BWO-Blog)
Bekanntlich ist am 1. Januar 2011 eine neue
gesamtschweizerisch gültige Zivilprozessordnung

ZPO) in Kraftgetreten.Sämtliche bisherigen

kantonalen Zivilprozessordnungen sind
damit nicht mehr in Kraft. In der neuen ZPO

wurden auch die bisher imObligationenrecht
enthaltenen Verfahrensbestimmungen zur
Schlichtungsbehörde/zum Mietamt integriert.
Die neue ZPO dürfte aber nicht nur bisherige
Unklarheiten beseitigen, sondern auch neue
Fragen aufwerfen. Aus diesem Grund hat sich
das Bundesamt für Wohnungswesen BWO)

dazu entschlossen, ein Forum BWO-Blog)
zu eröffnen. Ziel des Forums ist es, unter
Behörden und interessiertenKreisen einen
Austausch über rechtliche und organisatorische
Fragen zu ermöglichen. Es besteht somit die
Möglichkeit, Fragen zu stellen beziehungsweise

Kommentare zu platzieren und zu
beantworten. Das Forum ist unter folgendem
Link abrufbar: https://www.blog.bwo.admin.
ch. Darüber hinaus sind auf der Homepage
des BWO unter«Mietrecht»/«Verfahren ZPO»
diverse interessanteHinweisezuLiteraturund
Rechtsprechung zu finden.

zusammen einklagen, obwohl zwischen
diesen Personen keine vertragliche Beziehung

untereinander besteht. Die einfache
Streitgenossenschaft ist inArt.71 Abs.1ZPO
geregelt. In der Praxis kommt sie seltener
vor, zumal die Möglichkeit, alleine zu kla¬

gen
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beziehungsweise jeden einzeln
einzuklagen, stets möglich ist. Denkbar sindetwa
Klagen von mehreren Mietern, welche eine
Mietzinsherabsetzung wegen derselben
Baustelle Baulärm) zusammen einklagen
möchten.
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